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Großherzogthum Baden

vom 28ten Juny 1812 ,
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Auf hoͤchſte Anordnung gedruckt ,

Carlsruhe 1812 .

In der C. F. Müllerſchen Hofbuchdruckerey⸗
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Carl von Gottes Gnaden ,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhringen ,

Landgraf zu Nellenburg , ꝛc. ꝛc. Graf zu Hanau ꝛc. ꝛc.

Da Drang der Umſtaͤnde hat Uns , ruͤckſichtlich der

Milizpflichtigkeit Unſerer Unterthanen , genoͤthigt , auch

jene Freiheiten , die in dem Edikt vom ꝛ9ten September

1808 . noch zugelaſſen ſind , weiter zu beſchraͤnken , und alfe

fruͤher daruͤber ergangene Verordnungen — alſo auch den

zten Şen deg Edits vom zzten July 1807 . uͤber die

grundherrliche Verfaſſung aufzuheben .

Wir verordnen daher nach angehoͤrtem Staatsrath

folgendes:

Sanii

Kein Unterthan iſt von der Kriegsdienſt - Pflicht frey ;

jeder muß ſich , jedoch nur einmal in ſeinem Leben , nem⸗

lich nach vollendetem 19ten Jahr , dem Loos unterwerfen;
wer z. B . im Jahr 1793 . geboren iſt , kommt fuͤrs Jahr

1813 . ins Loos ; trift ihn fuͤr dieſes Jahr das Loos nicht

zum activen Kriegsdienſt ; ſo bleibt er in der Reſerve bis

zum 23ten Jahr ; wird er in dieſer Zeit nicht zum getiven

A a



Dienſt nach ſeiner im Loos gezogenen Nummer einberufen ,

ſo iſt er ganz frey . Wenn z. B . ein Bezirksamt 100 in

die dermalige Conſcription kommende Juͤnglinge und da⸗

von 25 zum activen Dienſt abzuliefern hat , ſo gehoͤren
die erſten durchs Loos gezogene 25 Nummern zu lezterem ,

und die uͤbrigen 75 zur Reſerve , in welcher ſie bis zum

23ten Jahr , alſo die fuͤrs Jahr 1813 . ins Roog Gekom⸗

mene bis zum aten Januar 1816, bleiben,
§. 2 .

Ausgenommen von der durchs Loos beſtimmt wer⸗

denden KriegsdienſtPflicht ſind die Soͤhne Unſerer Stan⸗

desherren ; ſie koͤnnen aber , ſo wenig als ein anderer Unſe⸗

rer Unterthanen , ohne Unſere beſondere Erlaubniß , aus⸗

waͤrtige Kriegsdienſte annehmen .

SI ,

Srey vom Kriegsdienſt find ferner , die Soͤhne aller

im Lande ſich aufhaltender fremder Perſonen ; — ſodann

alle wirklich beſoldete Staats - und Hofdiener ; ferner alle

bei Uns und Unſerer Familie dermalen angeſtellte Livree⸗

Diener ; zu leztern duͤrfen künftig nur ſolche genommen
werden , die nicht mehr milizpflichtig ſind .

aa

Deerr einzige Sohn eines bojaͤhrigen Vaters oder einer

Wittwe , deren Gewerb durch dieſen erhalten wird —

und der älteſte Sohn einer elternloſen — eine gemein⸗

ſchaftliche Haushaltung fuͤhrenden Familie ſoll zwar nicht

frey ſeyn , aber ohne Loos die lezte Nummer in der Re⸗

ſerve erhalten .
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§. 5 .

gei dem

i

bermain Mangel - an Geiſtlichen , ſollen
alle diejenige, welche Theologie ſtudiren , frey ſeyn ; ſo

wie ſich aber dieſer Mangel hebt , ſo faͤllt auch die Be⸗

freyung weg ; Unſer Miniſterium des Innern Pen daruͤber
einem Jahr an Uns berichten . ‘ i

Zuruͤckgewieſene Theologen bleiben milizpfuichtig⸗ und
tointien in dem Jahr ins Loos , in ape fiie puridgeri
wiefen find . K

Ergiebt ſich in der D bei übrigen batalas
beſezten und uͤberſezten Studienfaͤchern ein gleicher Man⸗
gel , wie bei den Theologen , ſo werden Wir bnühe
Taagreari, pintpetat, wpn

i iai aD Aa da
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Im Anfang des Monats Suly , werden yon den geiſt⸗
lichen und weltlichen Ortsvokgeſezten jedesmal die Liſten

aus den Kirchenbuͤchern gefertigt , uͤber alle diejenigen,
welche fuͤr das naͤchſte Jahr looſen muͤſſen ; alſo im ge⸗

genwaͤrtigen Monat Yuly úber diejenigen, die im Jahr
1793 . geboren ſind , undRamin für, das Jahr 1813. ing
Loos kommen . i

Die Liſten werden in bet Gemeinde , damit ie feine.
Erinnerungen machen kann , acht Tage oͤffentlich ange⸗
ſchlagen .

Sind ſie berichtigt, ſo Waroch fie dem Bezirksamt
ſpaͤteſtens den 14ten July zugeſtellt , welches eine Tabele
fúr das ganze Bezirksamt nach dem Formular Lit A .

fertigt , und eine Zeit zur Viſitation und Meſſung der

Mannſchaft anberaumt .



Ein Bezirksamt , das nicht 5000 Seelen hat , wird

desfalls zum naͤchſten groͤßern geſchlagen .

Zur Viſitation wird der Phyſikus und Banba oder

AmtsChirurg beigezogen ; jeder muß viſitirt werden ; die

Gebrechen , die zum Kriegsdienſt machen , ſind

in der Beylage B beſtimmt .

Iſt die Viſitation geſchehen , ſo An die Uttaug⸗
lichenausgeſchoſſen , und der Grund der Untauglichkeit in

den Liſten bemerkt ; der Arzt und Wundarzt ſind fúr die

Richtigkeit der Maͤngel verantwortlich .
Es

kann gegen jeden fuͤr untauglich Erklaͤrten von

Jedem , der dabei ein Intereſſe hat , eine
Uezmalie⸗ Ae

tation auf ſeine Koſten verlangt werden .

Hiernaͤchſt wird gemeſſen , und das Maas in die

Liſten eingetragen
— wer nicht 5 Schuh des alten Mili⸗

tärmaaſes , oder 5 Schuh 2 Zoll neuen Tandmaafes mißt ,

wird als untauglich ausgeſchoſſen; uͤber dieſe Untaugliche

aber mug eine beſondere Liſte gefuͤhrt werden ; ſie looſen

beſonders, aus ſolchen wird genommen, was zum Train

nöͤthig
iſt.

Sind nun die eiſten putiſieirt , ſo werden ſie ang

Kreisdirektorium ſpaͤteſtens den 1öten Auguſt eingeſchickt ;
vijes fendet aug den Liften eine ſummariſcheTabelle Lit .

C . über alle in die Conſcription fallende Wöhaffchlft
nach

anliegendem Muſter , an das Miniſterium des Innern

ſpaͤteſtens auf den Ta Auguſt ein .

j §. 7 .

Das Kriegs Miniſterium macht den Miniſkeris des

Innern allemal im Monat Auguſt die Summe der zum

s
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activen Dienſt fuͤr das naͤchſte Jahr noͤthigen Mannſchaft
befannt ; das Miniſterium des Innern vertheilt dieſe
Summe auf die Kreisdirektorien nach Verhaͤltniß der in

jedem Kreis nach den eingeſchickten ſummariſchen Tabellen

votraͤthigen dies Jahr ing Loos kommenden tauglichen
Mannſchaft .

Die Kreisdirektorien ſubrepartiren nach dem nemli⸗

chen Verhaͤltniß auf die Aemter , und dieſe nehmen im

September das Looſen im Amtsort in Gegenwart eines

Actuars „ und zweyer UrtundsPerſonen vor⸗

§ 8 .

Die Nummern werden , fúr fo viet Perner , ais

ins Loos kommen , in einen Beutel geworfen , aus welchem

jeder , ſo wie er aufgerufen wird , eine herauszieht ; die

gezogene Nummer wird in das Protokoll eingetragen , und

daraus am Ende eine Liſte nach fortlaufenden Nummern
gefertigt .

Was zum activen Dienſt beſtimmt iſt , wird im dar⸗

auf folgenden Januar , alſo , die im Jahre 1793 Geborne ,
die jezt fuͤr das naͤchſte Jahr ins Loos kommen , im Ja⸗

nuar 1813 . , an die CantonsOffiziere auf gemeinſchaftlich

zu beſtimmenden Sammelplaͤtzen mit genauen Liſten nach

anliegendem Formular Lit . D . uͤbergeben ; vom Tage der

Uebergabe faͤngt die Capitulation an .

§. 9

Da jeder nur einmal in ſeinem Leben zu Konfen bat ,

ſo muß er auch dabei auf die beſtimmte Zeit vor dem Amt

ſeiner Heimath per ſoͤnlich erſcheinen ; kommt er im
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Loos zur Reſerve ,ſo kann er mit amtlicher Erlaubniß

im Land , wenn er ein Gewerb hat , wandern , muß aber

alle 3 Monate von ſeinem Aufenthalt den Vorgeſezten ſei⸗

nes Geburtsorts Nachricht geben .
Die Erlaubniß ins Ausland zu wandern kann einem

Neſerviſten nur von dem Kreis Direktorio , und zwar nur

unter jener Bedingung gegeben werden .

porao i

Jede auſſerordentliche TruppenErgaͤnzung wird
aus der Reſerve , und zwar aus allen 4 Reſerve Jahren

nach Verhaͤltniß der vorhandenen Mannſchaft jeder Jahrs —

Claie, genommen ; diefe Reſerviſtenwerden ſo wie das Be⸗

duͤrfuiß aufhört, zuerſt wieder von Unſerm KriegsMini⸗
ſterio. entlaſſen .

Der Erſaz der ſich im eaufe des Jahrs
Deſertionen geſchieht nicht aus der Reſerve , ſo wie dann

auch cin zuruͤckgekommener und ab zeſtrafter Deſerteur,
der geſezlich eine neue Capitulation dienen muß , dem Mi⸗

litär nicht für die naͤchſte Rekrutirung aufgerechnet werden
faun .

TN '

89

Wer bei der Meſſung und Viſitation nicht perſoͤn⸗
lich erſcheint , wird als ein Ausgetretener , und als dienſt⸗

tauglich angeſehen ; fuͤr ihn zieht , wenn die Familie niht

ſelbſt Jemand dazu beſtellt hat, der Bezirks Beamte das

VOOD S

Wird er im Loog zum activen Dienft getroffen , und

kommt noch vor der Abgabe der Rekruten an den Can —

tonsOfſizier , alſo im Januar , zuruͤck, ſo ſoll blos Ge—⸗
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faͤngnißStrafe , die nicht unter 8 und nicht uͤber21Tage
gehen darf , ſtatt finden ; kommt er aber erſt nach der

RekrutenAbgabe an den CantonsOffizier zuruͤck , ſo iſt ent⸗
weder der Reſerviſt , der fuͤr ihn in Dienſt treten mußte ,

ſchon zu einem Regiment eingetheilt oder nicht ; im leztern

Fall wird der Reſerviſt entlaſſen , und der Ausgetretene ,
der ſogleich zum Kriegs Dienſt eingezogen wird , nach aiktaͤriſchen Geſetzen beſtraft . Ne

Im erſtern Fall aber kann der Reſerviſt nur eallaſſen
werden , wenn ſein Vormann

nei vor dem erſten

erſcheint . G wad ga í

Erſcheint Lezterer fala. fot ifti fin io Pea
weiters fuͤr die StaatsKaſſe konfiscirt ; es wird ſogleich,
es mag angefallen , oder zu erwarten ſeyn , mit Arreſt
belegt , und ihm darf durchaus nichts mehr davon ausge⸗

folgt werden . id i ;

Er wird ferner , er mag ſo alt re als er will,
zum Kriegs Dienſt , auf Rechnung der naͤchſten Rekrutirung
abgegeben ; er muß unnachſichtlich eine Kapitulation aus⸗

dienen , und wird wegen ſeines Ausbleibens nachdruͤcklich
militaͤriſch beſtraft .

Wird er aber als dienſtuntauglich erfunden , ſo tritt
koͤrperliche Strafe ein , die bis auf 2 Jahre Zuchthaus ge⸗
hen kann ; es wird angenommen , daß er erſt waͤhrend ſei⸗
nes Austritts untauglich geworden iſt ; beweiſt er ſeine
fruͤhere Untauglichkeit , ſo kann die Strafe drey Monate

Arbeitshaus nicht uͤberſteigen.
848125

Das Einſtellen iſt jedem erlaubt ; der Einſteher muß
aber a ) ledig ſeyn , b ) durch einen Taufſchein beweiſen⸗
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daß er über 23 , und unter 36 Jahr alt iſt ; er muß

ferner c ) ein obrigkeitliches Zeugniß ſeiner guten Auffuͤh⸗

rung beybringen ; d ) ein Inlaͤnder und e ) dienſttauglich

ſeyn.
Dem Einſteher darf hoͤchſtens 15 fl . in die Hand ge⸗

geben werden ; von der Einſtands Caution muͤſſen 300 fl .

ohnangegriffen bis nach beendigter Kapitulationszeit ſtehen

bleiben ; alles uͤbrige darf aber nach und nach auf den

Einſtehen , ſo wie er es abverdient hat , verwendet werden ;

die Einſtandsgelvder koͤnnen je nahdem es die Contrahen⸗

ten verabreden , bei dem Eiaſteller oder der Amortiſations⸗

oder der GeneralEinſtandsgelder Caſſe angelegt , und die

EinſtandsVertraͤge vor jeder inlaͤndiſchen Obrigkeit abge

ſchloſſen werden ; zur Guͤltigkeit der leztern wird aber

durchaus erfordert , daß ſie von dem Amt , unter welchem

der Einſteller ſteht , beſtaͤttigt worden ; dieſes muß beur⸗

theilen , ob die EinſtandsSumme mit dem Vermoͤgen des

Einſtellers in Verhaͤltniß ſteht ; es darf den dritten Theil

deſſelben nicht uͤberſteigen .

8. 13 .

Entweicht ein Einſteher , ſo muß der Einſteller fuͤr

ihn haften , und den Reſt der Kapitulationszeit entweder

ſelbſt ausdienen, oder einen andern Mann ſtellen .

§. 14 .

Jeder , der mit der Conſcription beſchaͤftigt iſt , und

dabei , ſey es vor - oder nachher fuͤr irgend ein Geſchaͤft

Geſchenke annimmt , wird , neben Zahlung des doppelten

Werths und allenfallſiger Entlaſſung vom Dienſt , mit

Gefaͤngniß Strafe , die bis auf 2 Jahre gehen kann , belegt .
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§. 15 .

Unſer Miniſterium des Innern und des Kriegs ſind ,

fo weit jedes die Sache beruͤhrt , mit dem Vollzug dieſer

Verordnung beauftragt . Gegeben Carlsruhe , den 28ten

Juny 1812 .
f
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Beylage Lit . A.

Bezirteamenriag ,
gite

ber pro 1813 . pum Loos beſtimmtennJahr 1793 . gebohrnen Mannſchaft .

Bai der GeſchwiſterL nd deren After :

ſend

i Eltern , deren Stand

Vermoͤgen und Alter .
Geburts⸗

Stand Anmerkung .Vornamen

iy

Zunamen
Drt ,

fallene
ange⸗ A

hoffendes
oder Bruͤder
nicht

Schweſtern Vater Mutter

rSCEE

Georg

Ferdinand

Ernſt

Groͤzingen

ditto

ditto

NICEI EAS
Ér;kr . fl .

goo

fl .

50⁰

vigbrich 13 »

Ja ludreas 6.

Juſtine 21 ,

Karoline 19 . +

Georg 65
Jahr alt

Bauer .

Wilhelm 66

Jahr alt

Schuſter

Erneſtine

60 Jahr alt .

+

Das Vermoͤgen be⸗

ſteht in Guͤtern , der
Vater hat kein

Gewerb .

Der Vater kann

das Gewerb nicht

E ber einzige
Sohn muß ihn

dann unterſtuͤtzen .



P
ATi

Beylage Eit B.

Verzeichniß
der Krankheiten und Gebrechen , die eine

abſolute oder relative Unfähigkeit zum

Militårdienft begrùnden ,

1 ) Bimet
Hierbei wird die veranlaſſeude Urſache , ſo wie die

ends⸗ ob die Krankheit in Amaurosis ,

Cataracta , Glaneoma , oder in einem Fehler der

Hornhaut oder Regenbogenhaut beſtehe , genau an⸗

gegeben .

2) Die unheilbare Thraͤnenfiſtel , unheilbare Krankheiten

der Augenlieder und chroniſche Augenentzuͤndungen,

die das Sehen betraͤchtlich erſchweren .

3 ) Die bleibende Maͤngel des Geſichts , welche den Men⸗

ſchen hindern , die Gegenſtaͤnde in einer den Erfor - ⸗

derniſſen des Kriegsdienſtes angemeſſenen Diſtanz

zu ſehen : Myopie , Amblyopie , Nyetalopie .

j
A
K
4

iA

waa
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4 ) Verluſt der Naſe⸗
P

5 ) Unbeilbare Naſengeſchwuͤre und ſolche Naſenfehler ,

s welche die Reſpiration merklich hindern ; unheilbare

Polypen , die Ozaͤna.

6 ) Habitueller ſtinkender Athem , ſtinkender Ausfluß aus

den Ohren , ſtinkende Ausduͤnſtung aus einer un⸗

heilbaren Urſache .

E

EE

Eckzaͤhne, der Verluſt der gobern oder untern Kinne

lade , unheilbare Verletzungen und Verunſtaltungen
derſelben durch Subſtanzverluſt , Caxies , oder an⸗

dern Urſachen , die das Abbeiſen der Patronen , das

Kauen und Reden hindern .

Anmerkung . Der Verluſt der Schneide - und

Hundszaͤhne , macht blos unfaͤhig zum Dienſt

in der Linie , nicht aber zu andern militaͤ⸗

riſchen Verrichtungen .

80 Beſtaͤndige Stummheit , oder vollkommnerVefluſt
der Sprache und Stimme . 8

9) Die Speichelfiſtel und der unwillkuͤhrliche Speichel⸗

fluß im Fall der Unheilbarkeit .
*

20 ) Beſchwerliches Niederſchlucken , eine Folge der Laͤh⸗

mung , oder irgend einer andern Verletzung der zu

dieſem Geſchaͤft dienenden Werkzeuge .

Y) Der Berluft der obern und untern Schneide - und
ö
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11) Vollkommne Taubheit , oder erſchwertes Gehoͤr durch

unheilbare Verletzungen und Krankheiten der Ge⸗

hoͤrwerkzeuge , die die Verrichtungen des Willtaͤr⸗

dienſtes erſchweren oder unmoͤglich machen.

12) 0 Große unheilbare Geſchwuͤlſte.

13 ) Schwaͤrende Kroͤpfe.

14 ) Schwindſucht , die ihren Grund in den Lungen oder

Fehlern anderer Eingeweide hat , habituelles Aſthma ,

habituelles haͤufiges , periodiſches Blutſpeyen .

15) Alle Hoͤcker , welche die Reſpiration, oder das Tra⸗

gen der Equipage erſchweren .

16 ) Bruͤche , welche ſich nicht riteit a n nicht

zuruͤcktreiben , oder zuruͤckhalten laſſen .

=

17) Der Blaſenſtein , der Gries .

18 ) Unvermoͤgen den Harn zuruͤckzuhalten und alle wich⸗

tige und unheilbare Verletzungen der Urinwege —

19 ) Der Verluſt der Hoden , der Fleiſchbruch , der Waſſer⸗

bruch , Varicocele , und alle andere ſchwerere und un⸗

heilbare Verletzungen des Heet der Hoven,

der Samenſtraͤnge.
20) Eiternde Haͤmorrhoiden , habitueller haͤufigerHaͤmorr⸗

hoidalfluß , das Unvermoͤgen den Koth zuruͤckzu⸗

halten , ein habitueller Vorfall des Maſtdarms .

21) Un⸗

na

ai
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g1 ) Unheilbare Harn - und Maſtdarmjiſteln .

22 ) Dag Podagra , dag Huftweh , und aNe andere yera

altete rheumatiſche und gichtiſche Krankheiten , wel⸗

che die Bewegung der Glieder und des Ruͤckens

hindern .
~

23 ) Pulsadergeſchwuͤlſte großer Pulsadern ,

24 ) Grofe oder mehrere Blutaderfnoten .

25 ) Der Krebs , veraltete boͤsartige unheilbare Geſchwuͤre,

oder deren beabſichtigte Heilung mit gefaͤhrlichen

Folgen begleitet waͤre.

86 ) Große Verletzungen des Craniums nach betraäͤchtli—

chen Verwundungen , durch Niederdruͤckung der

Knochen , oder Subſtanzverluſt derſelben , in deren

Gefolge Schwindel , Betaͤubung , ſchlafſuͤchtige Zu —

ſtaͤnde, heftige Kopfſchmerzen , krampfhafte und an

dere Nervenzufaͤlle erſcheinen .

27 ) Alte und große , ſchwach vereinigte , beſonders mit

Subſtanzverluſt verknuͤpfte Narben .

28) Bedeutende Knochenkrankheiten , Amphyloſe , Osteo -

sarcosis , Caries , Necrosis , betraͤchtliche , die Bewe —

gung hindernde Geſchwuͤlſte der Knochen - und Bein⸗

haut , die der Heilung hartnaͤckig widerſtanden .

B

Tay
a

N



20 ) Der Verluſt eines Gliedes , des Armes , Beines ,

i der Hand , des Fußes ;

der großen Zehen

des Zeigefingers der rechten Hand ,

zweyer Finger einer Hand ,

|

j

H

i Der Verluſt des Daumens

f

i

zweyer Zehen eines Fußes ,

j

i
mi
AeA

X
í

:

1 der legten Phalangen eines oder mehrerer Fin⸗
ger einer Hand .

w der legten Phalangen mehrerer Zehen . 2

A

;
4

Y ; 30 ) Der unheilbare Berluft der Bewegung eines der gez i

1 nannten Glieder , ; i
1 Y

X 31 ) Eine betraͤchtliche bleibende Zuruͤckziehung , Verkuͤr⸗ l
| zung der Beuge und AusdehnungsMuskeln eines |

I Gliedes. n
i

l

1 32 ) Ein betraͤchtliches Hinken .

33 ) Unheilbare Difformitaͤten der Haͤnde, der Fuͤße,
eines Gliedes , des Halſes , des Kopfs und des

Koͤrpers , die im Stande ſind , dem Gang , der

Handhabung der Waffen , dem Tragen der Equipage

i hinderlich zu werden⸗

Py

1 i 39 Anſteckende, veraltete , hartnaͤckige , jeder Behand —

i lung trotzende Hautirantheiten , al3 : . Ropfgrind , A
i R

| A
o



SS

über den Koͤrper ausgebreiteter Flechtenausſchlag,
Kraͤtze, Lepra Elephantiasis .

35) Veneriſche ſkorbutiſche und andere veraltete , und

fuͤr unheilbar erkannte Cachexien .

36 ) Allgemeine und oͤrtliche unheilbare Waſſerſuchten .

37 ) Allgemeine Abzehrung und Entkraͤftung ; Marasmus ;
oder Atrophie eines Gliedes .

38 ) Epilepſie , Convulſionen , wenn ſie fuͤr habituell und

unheilbar erkannt werden ; unheilbares , habituelles

Zittern des ganzen Koͤrpers, oder eines einzelnen

Theils .

30 ) Allgemeine oder partielle Laͤhmungen .

40 ) Melancholie , Manie , Narrheit , Stupiditaͤt im Fall

der Unheilbarkeit .

Alle Krankheiten und Gebrechen , uͤber deren

Daſeyn Zweifel obwalten , die ſich durch den An —

blick allein nicht erkennen laſſen , z. B. Fehler des

Geſichts , Gehoͤrs, der Sprache , die Incontinentia

Urinae , rheumatiſche Schmerzen ꝛc. ꝛc. muͤſſen in

denhieruͤber auszuſtellenden Atteſtaten als zweifelhaft

bezeichnet , und die Individuen einer genauern und

laͤngern Beobachtung unterworfen werden .

E
a

E
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AE
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Mann noch zulaſſen , in einer gewiſſen Klaſſe von Mili -

— — — — — E EE T LLIL N EL Ni j
s:

Sind die Leibesgebrechen von der Nrt , dap fie dem

taire , z. B . in Cavallerie , oder in einem der zur Bers

waltung beſtimmten Depots , bei der Wagenburg ꝛc. ꝛc. zu i
bienen , -fo muß hiervon im den Eertificaten beſondere

ú

Meldung geſchehen .
;

Carlsruhe , den 14. Suny 1808.



Beylage Lit . C.

Pfinz⸗ und Enz⸗Kreis

Ta DEL LT C

oer die , fuͤr die Rekrutirung des Jahrs 1813 . ins Loos

4 kommende junge Mannſchaft .

i ISumma davon ſind
aller nR

W fuͤrs ſtauglichf untauglich befreyt
ſezirks⸗Jahr ai ze

"PNN

W 1813
törperl SE an basi AWnnteréunger

Amt . f vochanA 2| 2d un - tý fsz S | » z Ende

a denen A SISA term | un : fS eA JSE | Der
5 R zarje
A Mann - f £ £ -| taug : EES ] OS Re -

a ihat , f E| a4 Maas
tih HZ5 | ef ferve

— O geſedt i
i

y Das Umt hat Ai

Hurlac 125 ķB8o| 20] 9 i2 2 i 1 Uan zurückge⸗
n kommenen

Y Refraktairs

ſchon fruͤher

Pforzheim ] 136 84| 23] 8 15 l 2 3 E 2 Mann anë i

W Militaͤr abge⸗

liefert , mitas -

Stein 100 8o] 2 g 15 — — — hin pro

i
1813 . zu gut .
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Beylage Lit . D.

uͤber diejenigen Rekruten , welche im

EEEEEEEEEEEEEEEEEr — — SENS

Pfinz⸗ uih - Kreis.

Bezirks Anhurlach .
LiF e

NA
5 . dem KantonsOffizier uͤbergeben worden ſind .Jám

Vornamen
GeburtsOrt

Geburts⸗

Jahr und

Tag .

Vermoͤgen

angefallen
Pro -

feſſion .

ſeſezlich erfor⸗

ihe Zeug⸗
des Ein⸗ Namen des

Einſtellers ,

deſſen Ge⸗

burtsOrt

und Amt .

Summa der Einſtands⸗

Caution .

in

die

Hand

bei

der

Compagnie
wo

angelegt? Anmerkung ,

Wilhelm

Muͤller Groͤtzingen

Berghauſen

Raſtadt

18 Juny 1788 .

11 May 1785 .

10 an . 1793. 7

r .

Tr
Kiefer

Jofeph Kopp
von

Berghauſen

~ 7 P

angelegtes

Capital

bei dem
Einſteller

Die Cautions -

Urkunde und

die 100 fl . lie⸗

gen hier bei ,
15 fl. hat er

ſchon empfan⸗

gen ,
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